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die Verantwortung für den arbeitsschutz und die gesundheit der Feuerwehrangehörigen im dienst trägt in erster linie die gemeinde bzw. Stadt als 
Träger der Feuerwehr. diese Verantwortung kommt in vielerlei Hinsicht zum Tragen. Wir gehen in dieser ausgabe auf aktuelle diskussionen ein und 
zeigen einige wichtige Beispiele auf.

Als Verwaltungschef/in bzw. 
Vertreter/in der Gemeinde trifft 
es immer wieder die Bürgermeis- 
terin bzw. den Bürgermeister. So 
wird beispielsweise in der Feuer-
wehr-Dienstvorschrift 7 „Atem-
schutz“ (Erlasse der Innenmi-
nisterien) festgelegt, dass „der 
Träger der Feuerwehr als Unter-
nehmer für die Sicherheit bei der 
Verwendung von Atemschutzge-

Verantwortung des Trägers der Feuerwehr

Was geht mich die gesundheit an?

räten verantwortlich ist.“ Bei der 
ordnungsgemäßen Durchführung 
des Atemschutzes, der Aus- und 
Fortbildung einschließlich der 
regelmäßigen Einsatzübungen 
und der Überwachung der Fristen 
wird der Unternehmer vom Leiter 
der Feuerwehr unterstützt. 

Auch die Unfallversicherungsträ-
ger verpflichten die Gemeinden 

mit der Unfallverhütungsvor-
schrift DGUV-Vorschrift 1 „Grund-
sätze der Prävention“ für den 
Gesundheits- und Arbeitsschutz 
aktiv tätig zu werden. So wird in 
§ 2 (Grundpflichten des Unter-
nehmers) ausgeführt, dass die 
Gemeinde die erforderlichen 
Maßnahmen zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten 
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Kinderwunsch
FUK Mitte sorgte
für Nachwuchs
>> Seite 6

Nun auch in MV
Entschädigung nicht-unfall-
bedingter Gesundheitsschäden
>> Seite 2

Termin
5. Kommunalforum
der HFUK Nord
>> Seite 7

Neuer Film
FUK Mitte veröffentlicht den Film
„Fit für die Brandbekämpfung“
>> Seite 8

Gesundheitsgefahren sowie für 
eine wirksame Erste Hilfe zu 
treffen hat. Die zu treffenden 
Maßnahmen sind insbesondere 
in staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften, der Unfallverhütungs-
vorschrift und in weiteren Vor-
schriften näher bestimmt.

Weiter auf Seite 3 
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Mecklenburg-Vorpommern schafft gesetzliche grundlage
Entschädigung nicht-unfallbedingter gesundheitsschäden Fortsetzung leitartikel: Was geht mich die gesundheit an?

Mit dem neuen Brandschutzgesetz hat das land Mecklenburg-Vor-
pommern die gesetzliche grundlage geschaffen, dass die HFUK Nord 
nicht-unfallbedingte gesundheitsschäden, die im Rahmen des Feu-
erwehrdienstes eingetreten sind, über einen gesonderten Fonds der 
gemeinden entschädigen kann. die HFUK Nord erweitert hinsichtlich 
des am 31.12.2015 in Kraft getretenen gesetzes ihre dienstleistungen 
für die gemeinden. 

Mit dem neuen Absatz 4 in § 11 
des Brandschutzgesetzes werden 
die Gemeinden im ersten Schritt 
ermächtigt, eine Entschädigung 
ohne Anerkennung eines Rechts-
anspruchs an Feuerwehrleute 
zu gewähren. Im zweiten Schritt 
können sie die Hanseatische Feu-
erwehr-Unfallkasse Nord (HFUK 
Nord) beauftragen, die Entschä-
digung in ihrem Namen über 
einen gesonderten Fonds durch-
zuführen. Dieser wird von den 
teilnehmenden Gemeinden auf 
dem Wege einer Umlage gespeist. 
Im Nachbarland Schleswig-Hol-
stein gilt diese Regelung bereits 
ab dem 1. Januar 2015. Nun ist 
Mecklenburg-Vorpommern nach-
gezogen. 

geeignete Einsatzkräfte:
Feuerwehrmann = Superman?
Die Brandschutz- und Hilfeleis-
tungsgesetze der Länder fordern, 
dass für den Einsatzdienst in der 
Feuerwehr nur körperlich und 
fachlich geeignete Angehörige 
eingesetzt werden. Eigentlich. 
Die Praxis zeigt jedoch vielfach, 
dass der Mensch dabei irgendwie 
vergessen wird. Denn außer dem 
programmatischen Anspruch gibt 
es keine weiteren Erläuterungen, 
wann Feuerwehrleute als Einsatz-
kraft geeignet sind und wann 
nicht. So könnte ein Blick in die 
Brandschutzgesetze und Verwal-
tungsvorschriften der Länder die 
Vermutung nahelegen, dass Feu-
erwehrleute ständig verfügbar, 
immer gesund und stets hochmo-
tiviert sind. Mit dem Wechsel von 
Zivil- zur Dienstkleidung werde 
quasi der Körper der ehrenamt-
lichen Feuerwehrleute durch ein-
faches Verwaltungshandeln aus-
getauscht. Mit Durcheilen der 
Feuerwehrhaustür wird die schon 
in Beruf und Haushalt erbrachte 
Arbeitsleistung vergessen.

Dabei ist doch mittlerweile allen 
bekannt, dass auch den Angehö-
rigen der Freiwilligen Feuerwehr 
bei Einsatz und Übung sehr wohl 
körperliche Spitzenleistungen 
abverlangt werden. Nachts aus 
dem Bett zu springen, bei Frost 

und Eis brennende Gebäude 
löschen oder Unfallopfer auf Fahr-
zeugen zu befreien, fordert Opfer 
von Fitness und Psyche.

anforderungsprofil / gefähr-
dungsanalyse
Das Anforderungsprofil einer „leis-
tungsfähigen“ Feuerwehr für die 
Gemeinde ergibt sich in der Regel 
aus der Brandschutzbedarfspla-
nung, die von den Innenministeri-
en vorgegeben wird. Analog dazu 
ist die Gefährdungsanalyse für die 
Einsatzkräfte der Feuerwehr und 
deren Persönliche Schutzausrüs-
tung zu betrachten. Allerdings 
gehen beide Planungsgrößen von 
gesunden, uneingeschränkt ein-
setzbaren Feuerwehrleuten aus. 
Die Brandschutzbedarfsplanung 
für Schleswig-Holstein fragt bei-
spielsweise nur nach dem Alter der 
Feuerwehrangehörigen, nicht nach 

dem Gesundheitsstatus. Einzige 
Ausnahme bilden hier die Atem-
schutzgeräteträger, die einer regel-
mäßigen Untersuchung unterzo-
gen werden. Vom 18. bis zum 50. 
Lebensjahr wird im Abstand von 
drei Jahren fachärztlich überprüft, 
ob sie für diese belastende Tätig-
keit geeignet sind. Ab dem 50. 
Lebensjahr steht die Untersuchung 
dann jährlich an.

60 Jahre ständig fit?
Angesichts der sich abzeich-
nenden demografischen Entwick-
lung haben viele Bundesländer 
reagiert und die Altersgrenzen für 
die Einsatzkräfte heraufgesetzt. 
Das auf Freiwilligkeit der Bürge-
rinnen und Bürger basierende Sys-
tem der Gefahrenabwehr muss 
weiter funktionieren. 

Obwohl in den Flächenländern 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein nunmehr der 
Übertritt in die Ehrenabteilung der 
Feuerwehr mit dem 67. Lebensjahr 
erfolgt – in Brandenburg, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen mit dem 
65. Lebensjahr – sind dennoch die 
für die Feuerwehren geltenden 
Mindeststärkenverordnungen wei-
ter in der Diskussion. Sie regeln 
die notwendige Personalstärke 
einer leistungsfähigen Feuerwehr. 
Solange keine jungen Mitglieder 
in die Feuerwehren eintreten, ver-
schafft eine Erhöhung der Alters-
grenze um zwei Jahre den Verant-
wortlichen auch nur für diesen 
Zeitraum „Luft“.

der Sonderfonds leistet für die 
gemeinden freiwillig und ohne 
anerkennung eines Rechtsan-
spruchs
Da die HFUK Nord als gesetzlicher 
Unfallversicherungsträger an 
Recht und Gesetz gebunden ist, 
waren ihr in der Vergangenheit 
die Hände gebunden, wenn es um 
die Entschädigung von Gesund-
heitsschäden ging, die nicht Fol-
ge eines Unfallereignisses waren. 
Dies führte aber in wenigen Fällen 
zu Unruhe bei den ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen, wenn 
eine Entschädigung seitens der 
HFUK Nord abgelehnt wurde, weil 
die juristischen Voraussetzungen 
für einen Arbeitsunfall nach § 8 
des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch (Gesetzliche Unfallversiche-
rung) nicht erfüllt waren.

Die Verantwortlichen in den 
Gemeinden müssen sich jedoch 
auch die Frage stellen, ob sich 
Feuerwehreinsatzkräfte – mit Aus-
nahme von Atemschutzgeräteträ-
gern – vom 17. Lebensjahr bis zum 
67. Lebensjahr nie einem Arzt vor-
stellen müssen. So können Fürsor-
ge und Gesundheitsschutz auf 
Dauer nicht aussehen. 

Die Unfallverhütungsvorschrift 
„Feuerwehren“ nimmt deshalb 
nicht nur auf die fachliche Eig-
nung von Feuerwehrangehörigen, 
sondern auch explizit auf deren 
körperliche Eignung Bezug. 
Bestehen Zweifel an der körper-
lichen Eignung, muss eine ärzt-
liche Untersuchung erfolgen. Hier 
kommt die Verantwortung des 
Trägers der Feuerwehr für die 
Gesundheit der Feuerwehrange-
hörigen ins Spiel. Einen wichtigen 
Beitrag zur Unterstützung einer 
weiterführenden ärztlichen Be-
gutachtung kann die „Entschei-
dungshilfe Eignung und Funktion 
in der Freiwilligen Feuerwehr“ 
(www.hfuk-nord.de, Webcode: 
ENTS) leisten.

gesundheit durch Fitness
Nicht nur die Feuerwehr-Unfall-
kassen, sondern auch die Kran-
kenkassen beobachten den Wan-
del in der Belastbarkeit der Men-
schen mit Sorge. Krankheitsursa-
che Nr. 1 ist seit wenigen Jahren 
die psychische Belastung. Kurz 
danach kommen Leiden am Mus-
kel- und Skelettsystem. Dies hat 
den Bundesgesetzgeber auf den 
Plan gerufen, der im vergangenen 
Jahr das Präventionsgesetz 
beschlossen hat. Damit wurden 
die Krankenkassen verpflichtet, 
sich mehr im Bereich der Präven-
tion zu engagieren. Die Feuer-
wehr-Unfallkassen tun dies schon 
seit Jahren:
Wichtiger Baustein der Präventi-
onsarbeit der Kassen sind Pro-
jekte und Maßnahmen zur Förde-
rung der Gesundheit der Feuer-
wehrangehörigen. Unter dem 

Verantwortlichkeit für die Unfallverhütung in der Feuerwehr

Typisch Versicherung!
Auch wenn die Feuerwehr-Unfall-
kasse (wie der Name eigentlich 
schon sagt) nur Unfälle und keine 
Erkrankungen entschädigen darf, 
führt eine Ablehnung immer zu 
Unmut – nicht nur bei den Feu-
erwehrleuten, sondern auch bei 
den Gemeinden als Kostenträger 
und in der Politik. Schließlich sei 
der Gesundheitsschaden doch 
eingetreten, als man im Dienst 
der Feuerwehr gestanden hat. 
Besonders schwierig wird es 
immer dann, wenn gutachtende 
Ärzte auch noch zu unterschied-
lichen Auffassungen gelangen. 
 
Sonderfonds und voraussicht-
liche Kosten  
Ein Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung darf nach dem Sozi-
algesetzbuch nur aufgrund eines 
Gesetzes Aufgaben von Trägern 
öffentlicher Verwaltung über-
nehmen bzw. ausführen. Diesem 
Gesetzesvorbehalt wurde jetzt 
mit dem neuen Brandschutzge-
setz entsprochen.

Ebenso wie für die Erstattung der 
Entgeltfortzahlung wird für die 
Entschädigung der nicht unfall-
bedingten Gesundheitsschäden 
ein gesonderter Fonds bei der 
HFUK Nord eingerichtet. Damit 
wird gewährleistet, dass die 
Mittel für die Durchführung der 
gesetzlichen Unfallversicherung 
nicht mit freiwilligen Mitteln der 
Kommunen vermischt werden. 
Der neue Sonderfonds wird auch 
in der Jahresrechnung der HFUK 
Nord getrennt ausgewiesen.

Die Geschäftsführung der HFUK 
Nord geht davon aus, dass jährlich 
rund 100.000 € für die Entschädi-
gung dieser Grenzfälle ausreichen 
werden. Diese Kostenschätzung 
beruht auf Erfahrungswerten der 
letzten Jahre. Dazu wurden die 
von der HFUK Nord abgelehnten 
Fälle ausgewertet. Die Kosten-
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Arbeitsunfall, oder nicht?

schätzung gilt für das gesamte 
Geschäftsgebiet (Schleswig-Hol-
stein, Mecklenburg-Vorpommern, 
Freie und Hansestadt Hamburg). 
Dieser Betrag wird als Umlage 
von den teilnehmenden Gemein-
den erhoben. 

Vorgesehene leistungen
Die erstmals zu gewährenden 
Leistungen aus dem Sonderfonds 
wurden unter Mitwirkung des 
Deutschen Feuerwehrverbandes 
(DFV) und der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) 
bundeseinheitlich festgelegt. 
Über die künftige Entwicklung 
der Leistungen entscheiden die 
Selbstverwaltungsorgane der 
zuständigen Versicherungsträger, 
die paritätisch von Kostenträgern 
und Versicherten besetzt sind.

Fallgruppe I
Arbeitsunfähigkeit ≥ 15 Tage
≈21,50 € pro Tag (max. 1.000 €)

Fallgruppe II
mit dauernder Minderung der 
Erwerbsfähigkeit (MdE)
20 bis 30 % MdE 2.000 €
35 bis 45 % MdE 3.500 €
50 bis 75 % MdE 6.000 €

Fallgruppe III
Zahlung an die Angehörigen
Todesfälle  20.000 €

Stellungnahme der HFUK Nord zu 
Feuerwehrhäusern
Die gute Sitte, die HFUK Nord 
schon bei Neu-, Um- und Aus-
bauten in die Bauplanung mit 
einzubeziehen, war bisher nicht 
überall der Fall. Der Gesetzgeber 
hat dies jedoch als sinnvoll erach-
tet und die „Schraube“ etwas fes-
ter gezogen. Nunmehr soll laut 
Brandschutzgesetz MV die HFUK 
Nord in das Baugenehmigungs-
verfahren einbezogen und gehört 
werden. Damit sollen unfall- und 
kostenträchtige Planungsfehler 
vermieden werden.
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Motto „FitForFire“ werden 
Übungsleitende für den Dienst-
sport ausgebildet und Trainings-
kurse vor Ort veranstaltet. Somit 
kann die Feuerwehr ihren Dienst-
sport durchführen, um für Einsatz 
und Übung fit zu sein. Vorausge-
setzt man lässt sie. Denn nicht 
wenige Feuerwehren haben gar 
keine Möglichkeit, regelmäßigen 
Dienstsport durchzuführen, weil 
schlichtweg geeignete Räume 
dafür fehlen. Wenn die gemein-
deeigenen Sporthallen dauerhaft 
belegt sind, hat die Feuerwehr 
das Nachsehen. Auch hier kommt 
die Verantwortung der Städte und 
Gemeinden zum Tragen. Weil zu 
einer leistungsfähigen Feuerwehr 
auch entsprechend fitte Feuer-
wehrleute gehören, müssen die 
Wehren dabei unterstützt wer-
den, indem die Voraussetzungen 
für die Fitnessförderung durch 
Dienstsport geschaffen werden. 
Und dazu gehört eben auch, dass 
die gemeindeeigene Sportstätte 
durch die Feuerwehr zu einer 
praktikablen Zeit genutzt werden 
kann.

Vermeidung von Erkrankungen
Die Gesundheit der Feuerwehrleu-
te gewinnt auch an anderen Stel-
len zunehmend an Gewicht: In 
der sich in Überarbeitung befind-
lichen Unfallverhütungsvorschrift 
„Feuerwehren“ wird beispiels-
weise die Einsatzstellenhygiene 
umfangreich beschreiben, um 

möglichen Gesundheitsschäden 
und Erkankungen vorzubeugen. 
Angesichts einer aktuellen Dis-
kussion über Krebsrisiken bei 
Feuerwehreinsatzkräften, rücken 
diese Themen in den Fokus. Den 
Krebsrisiken im Einsatz hat die 
Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung zudem vor kurzem 
eine ganze Fachtagung gewid-
met – siehe extra Kasten. Alle 
Diskussionen um Erkrankungsri-
siken laufen auf unterschiedliche 
Ansätze der Risikominimierung 
und -verhütung hinaus. Auch an 
dieser Stelle setzt die Verantwor-
tung des Trägers der Feuerwehr 
ein: Vielerorts wird beispielswei-
se die Absaugung von krebser-
zeugenden Dieselabgasen in den 
Feuerwehrhäusern praktiziert. 
Krankheitsrisiken lauern aber 
auch an weiteren Stellen: Wenn 
Feuerwehrangehörigen im Einsatz 
ihre Schutzkleidung verschmutzt, 
müssen sie die Möglichkeit 
haben, die Kleidung einer fachge-
rechten Wäsche, Pflege und ggf. 
Reparatur zuzuführen. Es kann  
sogar erforderlich sein, die Klei-
dung an Ort und Stelle des Ein-
satzes auszuziehen. Ist die Kon-
tamination beispielsweise nach 
einem Innenangriff sehr stark, 
sollte der Schmutz in der Schutz-
kleidung gar nicht erst über die 
Zwischenstation Feuerwehrfahr-
zeug „nach Hause“ in das Feuer-
wehrhaus getragen werden. Dies 
setzt natürlich voraus, dass Vor-

sorge getroffen wurde: Ein Reini-
gungs- und Pflegekonzept für die 
Schutzkleidung ist die Lösung. 
Übergangskleidung für die Ein-
satzstelle (z.B. Trainingsanzüge) 
und Ersatz-Einsatzkleidung mit 
dem gleichen Schutzniveau müs-
sen zur Verfügung stehen. 

Impfschutz im Fokus
Das Thema Impfschutz für Feuer-
wehrangehörige ist in den vergan-
genen Monaten wieder stärker in 
den Fokus gerückt. Nicht zuletzt 
wegen der vielen Einsätze der 
Feuerwehren im Zusammenhang 
mit der Unterbringung und Betreu-
ung von Flüchtlingen, stellt man 
sich in vielen Wehren die Frage, 
welcher Impfschutz notwendig ist 
und wer für die anstehenden Imp-
fungen aufkommen muss.
Auch hier kommt die besondere 
Verantwortung des Trägers der 
Feuerwehr für die Gesundheit ins 
Spiel: Einsatzkräfte der Freiwilli-
gen Feuerwehren sind bei ihren 
Einsätzen oftmals einem deut-
lichen Gesundheitsrisiko durch 
Infektionsgefahren, insbesonde-
re einer Hepatitis-B-Erkrankung, 
ausgesetzt. Auch wenn es keinen 
100%igen Schutz gibt, kann das 
Risiko einer Infektion durch das 
Anlegen einer geeigneten 
Schutzausrüstung, die Beachtung 
der richtigen Einsatzhygiene 
sowie insbesondere eine Vorbeu-
gung durch Immunisierung ver-
hindert werden.

Fortsetzung leitartikel: Was geht mich die gesundheit an?
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Verschmutzte Einsatzbekleidung gehört in die Reinigung oder entsorgt.

ansicht

die gesundheitshypothek
Mit der Errichtung eines Sonder-
fonds für nicht unfallbedingte 
Gesundheitsschaden haben Poli-
tik, Feuerwehrführung und Selbst-
verwaltung der HFUK Nord mit 
Bravour einen Streitpunkt im Leis-
tungsrecht aus der Welt geschafft. 
Und dabei auch noch (fast) frei-
willig. Die im Sonderfonds zusam-
mengeschlossenen Gemeinden 
werden künftig auch pauschale 
Leistungen gewahren, wenn ein 
Gesundheitsschaden zwar beim 
Feuerwehrdienst aufgetreten, der 
Feuerwehrdienst jedoch nicht 
ursachlich ist. In anderen Bundes-
ländern gibt es ähnliche Lösungen, 
beispielsweise über Stiftungen.
Bei näherem Hinsehen entpuppt 
sich die gefundene Lösung aller-
dings als eine heilende anstatt 
einer präventiven. Was bleibt ist 
die Gesundheitshypothek der 
Feuerwehrleute selbst. Mit Aus-
nahme der Atemschutzgerateträ-
ger wird nur ein kleiner Anteil auf 
eine Feuerwehr- bzw. Einsatztaug-
lichkeit ärztlich untersucht. Theo-
retisch könnte man vom 17. bis 
zum 67. Lebensjahr Dienst in der 
Freiwilligen Feuerwehr tun, ohne 
jemals einem Arzt vorgestellt zu 
werden. Feuerwehrdienst ist eine 
risikobehaftete, gefahrgeneigte 
Tätigkeit. Insoweit haben die Bür-
germeister/ innen und Wehrfüh-
rungen im Rahmen ihrer Fürsorge 
die Aufgabe, bei Zweifeln an der 
gesundheitlichen Eignung eine 
ärztliche Überprüfung zu veran-
lassen. Dazu bedarf es keiner 
gesonderten Rechtsgrundlage. 
Wichtige Hinweise gibt die „Ent-
scheidungshilfe für Eignung und 
Funktion“ der HFUK Nord. Diese 
Fürsorge der Gemeinde bringt 
einen Zuwachs an Sicherheit für 
die Feuerwehrleute.

Detlef Radtke, 
Landesbrand-
meister, LFV 
Schleswig-
Holstein

Mit den Abgasabsauganlagen in 
den Fahrzeughallen wird bei der 
Feuer wehr schon möglichen 
Krebsrisiken vorgebeugt. Diesel-
motorenemissionen heißt die 
Gefahr. Im November 2015 hat 
die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung (DGUV) ein Fachge-
spräch mit den Spitzen der deut-
schen Feuerwehren, Vertretern 
der Wissenschaft und des Deut-
schen Städtetages und der 
Gewerkschaften zum Thema 
„Krebsrisiko bei Feuerwehrein-
satzkräften“ initiiert.

Ausgangspunkt dieser nicht neu-
en Diskussion über das Krebsri-
siko von Feuerwehreinsatzkräf-
ten ist eine Studie der Internatio-

nalen Krebsforschungsagentur 
(IARC) der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO). In einer weltwei-
ten Untersuchung von 325.000 
Feuerwehrleuten wurde festge-
stellt, dass ein möglicher Zusam-
menhang zwischen Feuerwehr-
einsätzen und Krebserkran-
kungen am ehesten beim 
schwarzen Hautkrebs und Lun-
genkrebs bei Asbestexposition 
möglich wäre. Diese Hinweise 
auf mögliche Krebsgefahren 
müssten ernst genommen wer-
den. Belastbare wissenschaft-
liche Daten müssten für Deutsch-
land jedoch noch erhoben wer-
den. Dabei gehe es nicht aus-
schließlich um das Einatmen von 
Brandrauchgasen, sonder n 

Die Städte und Gemeinden sind 
für die Verhütung arbeitsbe-
dingter Unfallgefahren zuständig. 
Dementsprechend ist es auch 
ihre Aufgabe, für die Tätigkeiten 
ihrer Feuerwehr eine Gefähr-
dungsbeurteilung durchzuführen, 
um frühzeitig die erforderlichen 
präventiven Maßnahmen zum 
Schutze ihrer Kameradinnen und 
Kameraden zu treffen. Wird im 
Ergebnis der Gefährdungsbeur-
teilung ein plausibles oder er-
höhtes Infektionsrisiko für die 
Einsatzkräfte einer Wehr festge-
stellt, sollte die Möglichkeit einer 
freiwilligen kostenlosen Hepati-
tis-Schutzimpfung entsprechend 
den Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission des Robert Koch 
Instituts (STIKO) angeboten wer-
den. Gegebenenfalls kann das 
Ergebnis einer Gefährdungsbeur-
teilung aber auch sein, dass 
neben Hepatitis A und B auch 
Immunisierungen gegen Tetanus, 
Typhus etc. erforderlich sind, 
wobei alle Einsatzkräfte von Feu-
erwehren generell gegen Tetanus 
geimpft sein sollten.

Die Kosten der notwendigen 
Untersuchungen und Impfungen 
sind vom Träger der Feuerwehr zu 
tragen. Es handelt sich hierbei um 
reine Präventionsmaßnahmen. 
Lehnt eine Kameradin oder ein 
Kamerad eine angebotene Imp-
fung ab, kann er dazu nicht ver-
pflichtet werden.

Welcher Impfschutz ist notwendig?

ebenso um die Ablagerung von 
Staubpartikeln auf freien Haut-
flächen wie Stirn und Nacken 
während des Brandeinsatzes, 
beim Wechseln der Schutzklei-
dung sowie bei ungenügender 
Trennung der Schwarz-Weiß-
Bereiche.

Wie festgestellt wurde, ist für die 
Wissenschaftler das „Humanbi-
omonitoring“ das Mittel der 
Wahl, um verlässliche Daten zur 
Beurteilung der Gefahrstoffex-
position von Einsatzkräf ten 
gegenüber krebserzeugenden 
Stoffen zu erreichen. Die Feuer-
wehr-Unfallkassen werden diese 
Untersuchungsreihen begleiten.

Fachtagung

Krebsrisiken bei Feuerwehreinsatzkräften

Die Nationale Präventionskonfe-
renz (NPK) hat im Oktober 2015 
ihre Arbeit aufgenommen. An der 
Arbeitsgemeinschaft sind die 
Spit zenorg anisationen der 
gesetzlichen Kranken-, Unfall-, 
Renten- und Pf legeversiche-
rungsträger beteiligt. Damit wur-
de auch der Startschuss für eine 
nationale Präventionsstrategie 
gegeben, die von diesem neu 
gegründeten Gremium entwi-
ckelt wird. Neben den Sozialver-
sicherungsträgern sind auch 
Fachleute von Bundes- und Lan-
desministerien, kommunalen 
Spitzenverbänden, Bundesagen-
tur für Arbeit, Sozialpartnern, 
Patientinnen und Patienten 
sowie der Bundesvereinigung 
Prävention und Gesundheitsför-
derung an der Nationalen Prä-
ventionskonferenz mit bera-
tender Stimme beteiligt.

Die Nationale Präventionskonfe-
renz wird im Abstand von vier 
Jahren (erstmals 2019) einen trä-
gerübergreifenden Präventions-
bericht vorlegen, der die Öffent-
lichkeit und die politischen Ent-
scheidungsträger über den Stand 
von Prävention und Gesund-
heitsförderung in Deutschland 
informiert sowie Empfehlungen 
zur Weiterentwicklung dieser 
Bereiche abgibt. 

„Die Sozialversicherungsträger 
werden gemeinsam mit den poli-
tischen Entscheidungsgremien 
und den Verantwortlichen für die 
Lebenswelten aktiv werden, um 
einen Mehrwert für die Gesund-
heit der Menschen zu erreichen. 
Aufgabe der Nationalen Präven-
tionskonferenz wird es sein, die 
entsprechenden strategischen 
Weichenstellungen vorzuberei-

Hand in Hand

Konferenz gibt Startschuss für natio-
nale Präventionsstrategie

ten und immer wieder auch neue 
Impulse in den gesellschaft-
lichen Diskurs einfließen zu las-
sen“, betont Gundula Roßbach, 
Direktorin der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund. Und Dr. 
Walter Eichendorf, stv. Hauptge-
schäftsführer der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversiche-
rung, ergänzt: „Mit der Natio-
nalen Präventionskonferenz wird 
ein Abstimmungs- und Koopera-
tionsgremium geschaffen, das 
für die in Deutschland wesent-
lich für Prävention und Gesund-
heitsförderung Verantwortlichen 
eine wichtige Plattform für wech-
selseitige Information und trä-
gerübergreifende Zusammenar-
beitet bietet.“

Quelle: DGUV, Berlin
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Im Rahmen einer betrieblichen 
Fortbildung besuchten die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
der HFUK Nord das Rehazentrum 
Hamburg-City des BG-Unfall-
krankenhauses Hamburg. Unter 
fachkundiger Führung von Frau 
Dr. Hilke Weichert und der inter-
disziplinären Reha-Leiter in 
Claudia Hennecke lernten die 

HFUK´ler die vielfältigen Mög-
lichkeiten und die Ausstattung 
des Zentrums kennen.

ambulante Rehabilitation auf 
höchstem Niveau
Das BG Rehazentrum Hamburg 
City ist ein elementarer Baustein 
des Zentrums für Rehabilitati-
onsmedizin Hamburg mit dem 

Fortbildung der HFUK Nord

Besuch beim Bg Rehazentrum Hamburg City

Auftrag der beruflichen und sozi-
alen Wiedereingliederung. 

Das Hauptaufgabengebiet er-
streckt sich über die ambulante 
wohnortnahe Rehabilitation bei 
Patienten mit Verletzungen des 
Bewegungsapparates und Wir-
belsäulenschäden bis hin zur 
individuellen Versorgung mit 

Hilfsmitteln und orthopädischen 
Schuhen. 

Das BG Rehazentrum Hamburg 
City ist Vertragspartner aller Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung. Es befindet sich zentral 
gelegen in der Hamburger Innen-
stadt.

1999 kam es für einen damals 
17jährigen Schüler im Zeltlager 
der Jugendfeuerwehr zu einem 
folgenschweren Badeunfall mit 
schweren Verletzungen der Wir-

belsäule, die zu einer inkom-
pletten Querschnittlähmung führ-
ten. Trotz einer langwierigen Heil-
behandlung mit Berufsgenossen-
schaftlicher Stationärer Weiterbe-

die Feuerwehr-Unfallkasse Mitte „sorgt für Nachwuchs“

auch das gibt es

 „Schutz für die, die andere schüt-
zen!“ So lautet das Motto des 5. 
Kommunalforums der Hansea-
tischen Feuerwehr-Unfallkasse 
Nord, dass vom 7.-8. November 

2016 in Lübeck, sozusagen in der 
„Mitte“ des Geschäftsgebietes 
der HFUK Nord, stattfindet. Einge-
laden sind wieder die Fach- und 
Führungskräfte der Städte und 

Termin vormerken:
5. Kommunalforum der HFUK Nord am 7. und 8. November 2016 in lübeck

Gemeinden als Träger des Brand-
schutzes sowie der Feuerwehren.

Themen der Fachtagung sind z.B. 
die Leistungen der Feuerwehr-
Unfallkasse zur Rehabilitation und 
Entschädigung von Feuerwehran-
gehörigen, die Verletzungen durch 
einen Dienstunfall oder einen 
anderweitigen Gesundheitsscha-
den während des Dienstes erlitten 
haben. Weiter geht es um ver-
schiedene Ansätze der Prävention 
zum Schutz der Feuerwehrange-
hörigen vor Arbeitsunfällen. Die 
HFUK Nord freut sich zudem sehr, 
dass sich die Landesfeuerwehr-
verbände Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern mit 
eigenen Fachthemen und Vorträ-
gen an ihrem 5. Kommunalforum 
beteiligen. Am Abend des 7. No-

Die kleine Emma im Februar 2015
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vember 2016 erwartet die Teilneh-
menden ein Abendprogramm, bei 
dem eine Bilanz des ersten Tages 
gezogen wird.

Das Kommunalforum der HFUK 
Nord findet erstmals im Hotel 
„Holiday Inn“ in Lübeck, Trave-
münder Allee 3, 23568 Lübeck 
statt. Das Hotel bietet vergünstig-
te Übernachtungsangebote für die 
Teilnehmenden der Fachtagung.

Alle weiteren Details wie die The-
men der einzelnen Vorträge, die 
Anmeldemöglichkeit zur Tagung 
usw. werden voraussichtlich ab 
April 2016 auf der Homepage der 
HFUK Nord unter www.hfuk-nord.
de veröffentlicht. Zudem werden 
wir auch im FUK-Dialog darüber 
informieren.

handlung (BGSW) sowie Rehabili-
tationsmaßnahmen gab er nie 
auf und beendete auch seine 
schulische Ausbildung mit dem 
Abitur.

Als Erwachsener lernte er seine 
Freundin kennen, die er später 
auch heiratete. Der größte 
Wunsch der jungen Eheleute: ein 
Kind. In der Lage nicht einfach 
und ohne „Hilfe“ tatsächlich nicht 
möglich.

Aber auch in dieser Situation 
gaben beide nicht auf und 
suchten als letzte Möglichkeit 
eine Kinderwunschklinik auf – die 
Kosten hierfür übernahm die Feu-
erwehr-Unfallkasse Mitte. Aber 
auch hier brauchte das Paar wie-

der viel Geduld und wurden letzt-
lich mit der Geburt der kleinen 
Tochter belohnt, die das Glück 
der nunmehr jungen Familie kom-
plett macht.

Überglücklich bedankte sich die 
kleine Emma im Namen ihrer 
Eltern bei der Feuerwehr-Unfall-
kasse Mitte für das Vertrauen und 
die Unterstützung. Unsere Ant-
wort dazu lautete: Das haben Sie 
ganz allein Ihrer Geduld und 
Ihrem Selbstvertrauen zu verdan-
ken. Was die Feuerwehr-Unfall-
kasse dazu getan hat, ist ihre Auf-
gabe als gesetzlicher Unfallversi-
cherungsträger. Und Aufgaben 
wie diese sind auch deshalb eine 
große Freude, weil sie ein derar-
tiges Ergebnis haben können.

Am Sonntagmorgen des 6. Dezem-
ber 2015 wurde die Freiwillige Feu-
erwehr Marne (LK Dithmarschen) 
zu einem Gebäudebrand alar-
miert. Im Laufe des Einsatzes kam 
es zu einem tödlichen Unfall eines 
eingesetzten Atemschutzgeräte-

trägers, der sich gemeinsam mit 
anderen Feuerwehrangehörigen 
zur Brandbekämpfung im Inneren 
des Gebäudes befand.

Die HFUK Nord ist der zuständige 
Unfallversicherungsträger und 
gewährt Leistungen nach den Vor-
gaben des Sozialgesetzbuch VII, 
der Satzung und der Mehrleis-
tungsbestimmungen der Kasse.

Der Unfall zeigt einmal mehr, wie 
gefährlich der Feuerwehrdienst 
sein kann. Zu den näheren 
Umständen und zur Unfallursache 
erreichten die HFUK Nord zahl-
reiche Anfragen. Die HFUK Nord 
führt gemäß ihres gesetzlichen 
Auftrages Ermittlungen zur Unfall-
ursache durch. Dies geschieht 
durch den Technischen Aufsichts- 

und Beratungsdienst der HFUK 
Nord und erfolgte vor Ort mit den 
beteiligten Einsatzkräften der Frei-
willigen Feuerwehren sowie in 
Zusammenarbeit mit den ermit-
telnden Stellen der Polizei und 
Staatsanwaltschaft. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt sind diese 
Ermittlungen noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen.

Was die weitere Aufarbeitung des 
tödlichen Unfalles betrifft, so ist 
es Anliegen unserer Präventions-
arbeit und gesetzlicher Auftrag der 
HFUK Nord, anhand der vorlie-
genden Erkenntnisse, Schlussfol-
gerungen und Ableitungen für die 
Unfallverhütung zu treffen und zu 
kommunizieren. Wir werden darü-
ber zu gegebener Zeit hier im FUK-
Dialog berichten.

Schleswig-Holstein

Tödlicher Unfall beim Einsatz eines atem-
schutzgeräteträgers

die landesgeschäftsstelle Ham-
burg der HFUK Nord hat eine neue 
Rufnummer

Ab sofort erreichen Sie die Landes-
geschäftsstelle Hamburg wie folgt:

Telefon (040) 25 32 80 66
Telefax (040) 25 32 80 73

Weitere Informationen zur Landes-
geschäftsstelle Hamburg erhalten 
Sie auch unter www.hfuknord.de

Sonderthema

Flüchtlinge: 
Informationen und Tipps 
für die Freiwilligen Feuer-
wehren
Der Zustrom von Flüchtlingen 
nach Deutschland ist zurzeit 
enorm. Die Feuerwehren helfen 
vielerorts beim Aufbau von Flücht-
lingsunterkünften oder bei der 
Logistik und Versorgung. In eini-
gen Gemeinden finden die Flücht-
linge auch den Weg in die Freiwil-
lige Feuerwehr.

Die Feuerwehr-Unfallkassen haben 
für die Freiwilligen Feuerwehren 
auf ihren Internetseiten hilfreiche 
Informationen, Tipps und Links 
zum Thema „Flüchtlinge“ zur Ver-
fügung gestellt.

www.hfuknord.de,
Webcode: FL15
www.fuk-mitte.de
www.fukbb.de
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HFUK Nord wurden im Rahmen einer betrieblichen Fortbildung durch das ambulante BG-Rehazentrum in Hamburg geführt.
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Hartmut Ziebs 
ist neuer dFV-
Präsident
Bezirksbrand-
meister Hartmut 
Ziebs (57) aus 
Schwelm (NRW) 
ist Nachfolger von DFV-Präsident 
Hans-Peter Kröger. Die Delegier-
ten des Deutschen Feuerwehrver-
bandes wählten den bisherigen 
Stellvertreter am 27. November 
2015 in Berlin mit überwälti-
gender Mehrheit. Mit den Worten 
„Lassen Sie mich dem DFV, den 
deutschen Feuerwehren, weiter-
hin eine starke Stimme in Berlin 
geben. Lassen Sie uns gemein-
sam zukunftsorientiert und inno-
vativ eine moderne Feuerwehr 
gestalten“, blickte Ziebs in die 
Zukunft. Der Diplom-Ingenieur 
und selbstständige Gerüstbau-
Unternehmer war seit 2003 Vize-
präsident im DFV. Berührungs-
punkte zur Unfallversicherung 
der Feuerwehren hat er u.a. als  
DFV-Vertreter in der Fachgruppe 
„Feuerwehren-Hilfeleistung“ der 
Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung. 

lars oschmann 
neuer Vizeprä-
sident 
Der Vorsitzende 
des Thüringi-
schen Feuer-
wehrverbandes, 
Stadtbrandmeister Lars Osch-
mann, wurde am 27.11.15 in Berlin 
zum Vizepräsidenten des Deut-
schen Feuer wehr verbandes 
gewählt. Der 43-jährige Fachan-
walt für Strafrecht ist seit 2000 
Vorsitzender des Thüringer Feu-
erwehrverbandes. Er ist weiter 
alternierender Vorstandsvorsit-
zender der Feuerwehr-Unfallkas-
se Mitte im Ehrenamt und Kura-
toriumsmitglied der Stif tung 
„Hilfe für Helfer“ des DFV.

Ihr heißer draht zur Redaktion: Christian Heinz, (0�31) 99 07 �8-12 oder redaktion@fuk-dialog.de

Sie möchten schneller wissen, was bei den Feuerwehr-Unfallkassen los ist?
Unsere kostenlosen E-Mail-Newsletter informieren Sie regelmäßig. Einfach abonnieren unter: www.fuk-dialog.de
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Köpfe

Manfred Breitbach ist seit 1. Janu-
ar 2016 neuer Geschäftsführer 
der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. 
Der 57-jährige löst Beate Eggert 

ab, die in den Ruhestand verab-
schiedet wurde.

Elf Jahre war Beate Eggert als 
Geschäftsführerin der Unfallkasse 
Rheinland-Pfalz tätig. Bundesweit 
setzte Beate Eggert mit ihrem stra-
tegischen Weitblick und Offenheit 
Akzente. Die 65-jährige bedankte 
sich bei ihrem Nachfolger Manfred 
Breitbach und bei der neuen stell-
vertretenden Geschäftsführerin 
Klaudia Engels sowie beim Vor-

Neuer geschäftsführer bei der Unfallkasse 
Rheinland-Pfalz 
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Der Film „Fit für die Brandbekäm-
pfung“, den die FUK Mitte vor 
kurzem produziert und veröffent-
licht hat, gibt Einblicke über Be-
lastungsanforderungen in Brand-
situationen. Die Belastungsübun-
gen Fahrradergometrie, Feststoff-

brandcontainer oder Brandsimu-
lationsanlage verdeutlichen die 
unterschiedlichen Anforderungen. 
Gerade unter Atemschutz werden 
Feuerwehrleute häufig an ihre 
Belastungsgrenzen geführt. Des-
halb ist es wichtig, dass in erster 

Film der FUK Mitte zur Sensibilisierung von 
Führungskräften sowie atemschutzgeräte-
trägern

Fit für die Brandbekämpfung

Linie Atemschutzgeräteträger und 
Führungskräfte gleichermaßen 
für die hohen Anforderungen 
während eines Brandeinsatzes 
sensibilisiert werden. Im Zusam-
menhang mit dem Artikel „Fit für 
die Brandbekämpfung – Selbstre-
flexion der Leistungsfähigkeit“ 
aus der Zeitschrift „BRAND-
SCHUTZ“ (Oktober 2015) werden 
auftretende Belastungen ausführ-
lich diskutiert.
Der Film ist auf den Internetauf-
tritten der Feuerwehr-Unfallkas-
sen Mitte und Nord zu finden. 
Weiterhin kann der Film über You-
Tube angesehen werden.

standsvorsitzenden Peter Labonte 
für die offene und konstruktive 
Zusammenarbeit.

Der neue Geschäftsführer Man-
fred Breitbach war seit 2011 stell-
vertretender Geschäftsführer der 
Unfallkasse. Seine neue Stellver-
treterin Klaudia Engels leitete vor-
her die Abteilung Rehabilitation 
und Entschädigung und zeichne-
te danach für die Zentralabteilung 
der Unfallkasse verantwortlich. 
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